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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.11.2023 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

vielen Dank für die Stellungnahmen zu meinen Anfragen in den Drucksachen 2197/23 und 

2198/23. Aus der Beantwortung heraus ergeben sich für mich weitere Punkte. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

 

1. Nach welchen Kriterien und (internen) Vorschriften werden potentielle Fälle von Mobbing 

und Gewalterfahrungen von den jeweiligen Schulen (s. Anlage 2 zur Drucksache 2197/23) 

als solche erfasst und eingestuft?  

2. Inwiefern werden Fälle von Mobbing und Gewalt an Schulen in der Stadtverwaltung Erfurt 

allgemein und speziell in welchen Ämtern und Abteilungen erfasst, bearbeitet und 

ausgewertet? 

3. Welchen Ansatz/welche Strategie verfolgt die Stadtverwaltung Erfurt im Umgang mit 

dieser Thematik? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

27.11.2023, gez. i. A. xxxxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion SPD, Herr Schade 
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